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1. Vorbemerkungen 

1.1 Anlass und Erforderlichkeit, Ziel und Zweck der Planung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 

1 BauGB). Die Gemeinde hat Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-

liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

 

Am südlichen Rand vom Hofheimer Ortsteil Rügheim befindet sich der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“. Der Bebauungsplan Am Mechenrieder Weg ist mit 

der Bekanntmachung vom 29.12.2000 in Kraft getreten. Der 1. Bauabschnitt wurde inzwischen 

erschlossen (im Zeitraum 2023/24), die Bauplätze vermessen und zum Kauf angeboten. 

 

Aufgrund abweichender Grundstücksgrenzen des erschlossenen Bauabschnittes gegenüber 

dem rechtskräftigen Bebauungsplan, ergeben sich nun teilweise völlig unplausible überbaubare 

Grundstücksflächen. Eine Realisierung von Bauvorhaben ist teilweise nur mit erheblicher Über-

schreitung der Baugrenzen möglich. 

Darüber hinaus ist die Bebauung der Baugrundstücke mit dem Hindernis verbunden, dass seit 

dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes bereits über zwanzig Jahre vergangen sind und dessen 

Festsetzungen wenig mit den inzwischen etablierten Baustilen gemeinsam haben. Dies führt 

dazu das der Beginn der Planungen durch die privaten Bauherren mit erheblichen Unsicherhei-

ten verbunden ist. Dies kann zu, von der Stadt ungewollten und für Bauherr und Planfertiger 

lästigen, Abweichungstatbeständen führen, die ggf. sogar einer Baugenehmigungsfähigkeit ent-

gegenstehen könnten. So wird die Zahl der Vollgeschosse einheitlich mit III (U+E+D) - es sind 

zugelassen Häuser mit Untergeschoss, Erdgeschoss und Ausbau des Dachgeschosses - gere-

gelt. Hieraus könnte man schließen, dass allgemein drei Vollgeschosse zugelassen werden 

sollen, wofür auch die zulässige GFZ von 0,8 spricht. Unpassend hierzu nehmen sich jedoch 

die Höhenfestsetzungen von max. 4 m Wandhöhe (bei unterschiedlichen Bezugspunkten) aus. 

Dies dürfte regelmäßig nicht ausreichend sein, um eine Bebauung mit drei Vollgeschossen zu 

ermöglichen, bei derzeit gängigen Bauformen werden sich hiermit u.U. auch keine zwei Vollge-

schosse realisieren lassen. Es ist anzunehmen, dass die bisherige Festsetzung der Wandhöhe 

im Einklang mit anderen Regelungen einen bestimmten Haustyp eingrenzen sollte, was im Wi-

derspruch zum gegenwärtigen Planungswillen der Stadt Hofheim i. UFr. steht. 

 

Um frühzeitig eine möglichst weitgehende Planungssicherheit für die Bauherrn zu erreichen und 

aufwändige Befreiungsanträge oder gar Zurückweisungen von Baugesuchen zu vermeiden, soll 

der Bebauungsplan daher angepasst und verschlankt werden.  

 

Hierzu hat der Stadtrat der Stadt Hofheim i. UFr. am 22.10.2024 den Aufstellungsbeschluss zur 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“ gefasst. Die Änderung des Bebau-

ungsplanes wird dabei im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 
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Für die Darlegung und Begründung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen im Rahmen der Ent-

wurfsfassung neuer Bauleitpläne ist für gewöhnlich die Auslegungshilfe zu „Anforderungen an 

die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der 

landesplanerischen Überprüfung“ zu beachten. Bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung 

wird aber kein neues Wohngebiet ausgewiesen. Es handelt sich somit lediglich um eine Anpas-

sung der Festsetzungen eines bestehenden Bebauungsplanes an Abweichungen durch die Er-

schließung des 1. Bauabschnittes sowie den Anforderungen der heute etablierten Baustile. 

Dementsprechend wird in diesem Falle auf eine Bedarfsbegründung verzichtet. 

 

1.2 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 

 

Abb. 1: Geltungsbereich der 1. Bebauungsplanänderung „Am Mechenrieder Weg“ am südwestlichen 

Ortsrand von Rügheim, Geltungsbereich rot (Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwal-

tung, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie).  

 

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst die Flurstücke Nrn. 394, 394/1, 394/2, 394/3, 

395, 395/1, 395/2, 396/5, 396 (teilweise), 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 

396/10, 396/11, 396/12, 396/13, 396/14, 397 (teilweise), 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 

397/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/10, 398 (teilweise) und 399 (teilweise). Das Plangebiet umfasst 

somit eine Fläche von rd. 2,4 ha und entspricht somit dem Geltungsbereich des ursprünglich 

rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“. 
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Die Grundstücke im Bereich des bereits erschlossenen 1. Bauabschnitts befinden sich vollstän-

dig im Eigentum der Stadt Hofheim i. UFr.  

Die noch nicht erschlossenen Grundstücke Flurnrn. 396, 398 und 399 befinden sich noch im 

Privatbesitz. Lediglich das Grundstück Flurnr. 397 befindet sich bereits im Eigentum der Stadt 

Hofheim i. UFr. Zur künftigen Erschließung dieser Grundstücke ist demnach noch Grunderwerb 

durch die Stadt erforderlich. 

 

 

Abb. 2: Übersicht der Flurstücke im Geltungsbereich, Geltungsbereich schwarz, Flurstücke blau (Karten-

grundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung).  

 

 

2. Bestandssituation 

2.1 Bebauung und Nutzung 

Im nördlichen Teilbereich des Plangebiet wurden im Jahr 2023/24 zehn Bauplätze erschlossen. 

Für vier weitere Bauplätze wurde bereits im Rahmen der Erschließung aus bautechnischen 

Gründen Grundstücksanschlüsse ausgeführt. Die übrigen noch nicht erschlossenen Flächen 

werden noch als landwirtschaftliche Ackerflächen genutzt. Das Plangebiet fällt von West nach 

Ost von ca. 263,5 m ü. NHN auf ca. 254 m ü. NHN ab. 



 

101066 
Seite 7 von 38 

 

Abb. 3: Kataster und Luftbild, Geltungsbereich schwarz (Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsver-

waltung). 

 

2.2 Denkmalschutz (Bau- und Bodendenkmäler) 

 

Abb. 4: Luftbild mit Bodendenkmälern (rot) und Baudenkmälern (rosa), Geltungsbereich schwarz (Kar-

tengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege). 

 

Bodendenkmal 

D-6-5829-0005 
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Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler sind 

nicht bekannt. Zur Sicherung von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern wird auf 

Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG verwiesen (siehe hierzu den Hinweis unter Kap. 5.11.1 der Be-

gründung zum Bebauungsplan). 

 

2.3 Grün- und Freiflächen, Natur- und Artenschutz 

Das Baugebiet ist infrastrukturell bereits zum Teil erschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im 

Jahr 2023/24 fertig gestellt. Damit wurden bereits 9 der insgesamt 26 Baugrundstück erschlos-

sen. 4 weitere Baugrundstücke wurden aus erschließungstechnischen Gründen bereits mit 

Hausanschlüssen versehen. Die 9 bereits erschlossenen Grundstücke sind zum Zeitpunkt der 

Bebauungsplanänderung noch nicht bebaut. Die übrigen Baugrundstücke, werden aktuell noch 

als landwirtschaftliche Ackerflächen genutzt und können zukünftig nach Bedarf erschlossen 

werden. 

 

Unter Berücksichtigung, dass es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren um die Ände-

rung eines bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt, die darüber hinaus im Ver-

fahren nach § 13a BauGB erfolgt, ergeben sich nach Vorabstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde (E-Mail vom 06.03.2025) keine grundlegenden Vorgaben zum Natur- und Arten-

schutz. Bzgl. des Artenschutz sind gemäß UNB lediglich die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen einzuhalten.  

Insbesondere sind zur Vermeidung von Störungen bodenbrütender Vogelarten Baufeldräumun-

gen und Baumaßnahmen ausschließlich zwischen 01.10. und 28.02., außerhalb der Nestbau-, 

Lege-, Bebrütungs- und Aufzuchtzeit, durchzuführen. Lässt sich ein Baubeginn nur innerhalb 

der Vogelbrutzeit realisieren, sind die Ackerflächen ab Anfang März bis zum Baubeginn als 

Schwarzbrachen zu halten. Hierzu ist ein regelmäßiges Pflügen der Flächen im 4-Wochen-

Rhythmus notwendig. Hiermit soll das Einnisten von Bodenbrütern verhindert werden. Ein ent-

sprechender Hinweis wurde auf den Planteil zum Bebauungsplan aufgenommen.  

 

Grün- und Freiflächen werden insofern in der Planung berücksichtigt, dass die bereits im ur-

sprünglichen Bebauungsplan als geplante Parkanlage festgesetzte öffentliche Grünfläche auch 

im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes beibehalten wird. Jedoch werden die Fest-

setzungen zur qualitativen Ausgestaltung dieser Parkanlage konkretisiert und qualifiziert. Auch 

werden die Festsetzungen zur Gestaltung privater und öffentlicher Grün- und Freiflächen kon-

kretisiert. 

 

2.4 Wasserwirtschaft 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich weder in einem festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet noch im Bereich eines Trinkwasser- bzw. Heilquellenschutzgebietes. 
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Abb. 5: Auszug aus der Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Bayerischen Landesamt für 

Umwelt, Geltungsbereich schwarz (Kartengrundlage: UmweltAtlas, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt). 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Norden zum Teil innerhalb des sogenann-

ten „Wassersensiblen Bereichs“. Wassersensible Bereich sind Gebiete die durch den Einfluss 

von Wasser geprägt werden. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, 

in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier 

beeinträchtigt werden durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Was-

serabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unter-

schied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsge-

bieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmun-

gen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes 

Hochwasserereignis abdecken. Aus der Kartierung der wassersensiblen Bereiche kann maß-

stabsbedingt die Betroffenheit einzelner Grundstücke nicht abgelesen werden.   

 

2.5 Altlasten, Bodenschutz 

Altablagerungen und Altlasten innerhalb des Plangebietes sind nicht bekannt. Sollten bei den 

durchzuführenden Grabungsarbeiten Verdachtsmomente auf etwaige Altdeponien, Altablage-

rungen oder schädliche Bodenverunreinigungen vorhanden sein, sind diese Arbeiten einzustel-

len und das Landratsamt Haßberge - staatliches Abfallrecht - unverzüglich zu benachrichtigen. 
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2.6 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere Erschließung des Baugebiets erfolgt aus nördlicher Richtung über die Pfalzgasse 

und daran anschließend intern über die z.T. bereits erschlossene Straße „Am Mechenrieder 

Weg“.  

 

2.7 Ver- und Entsorgung 

Das Wohngebiet ist nach den Erschließungsarbeiten im Jahr 2023 bereits zum Teil erschlossen. 

Im Zuge dessen wurde u.a. ein Mischwasserkanal und eine Trinkwasserleitung, inkl. Hausan-

schlüsse verlegt. Weiter wurde eine Leitung der Bayernwerk Netz GmbH verlegt sowie eine 

neue Trafo-Station errichtet.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie daran angrenzend befinden sich Leitungen ver-

schiedener Betreiber, u.a. Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation. Der zum Zeit-

punkt der Planaufstellung bekannte Leitungsbestand wurde nachrichtlich in den Planteil aufge-

nommen. Hierbei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genauen Lage. 

Der genaue Leitungsverlauf und die daraus resultierenden Hinweise und Anforderungen, sind 

im Rahmen weiterführender Planungen frühzeitig vor Beginn der Arbeiten durch die jeweiligen 

Bauherren bei den jeweiligen Netzbetreibern einzuholen. 

 

 

3. Verfahrenshinweise 

3.1 Art des Verfahrens 

Die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren gem. § 

13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt. 

 

Gem. § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 

Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innen-

entwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im be-

schleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 

Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) oder eine Größe der Grundfläche 

festgesetzt wird von insgesamt 

1. weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in ei-

nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 

mitzurechnen sind, oder 

2. 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Ein-

schätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berück-

sichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, 

sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 
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Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt zwar am Ortsrand von Rügheim, ist jedoch bereits 

durch einen bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplan überplant und zum Teil auch bereits 

entsprechend erschlossen. Insofern besteht bereits Planungsrecht für das geplante Baugebiet. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 2,4 ha. Unter Beachtung der im Bebauungs-

plan festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 liegt die aus § 19 Abs. 2 BauNVO resultierende 

Grundfläche somit unterhalb des Schwellenwertes. Demnach kann die vorliegende Bebauungs-

planänderung gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Grundfläche < 20.000 m²) im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden. Dabei sind die nachfolgenden Bestimmungen des § 13a Abs. 2 

BauGB im beschleunigten Verfahren zu beachten: 

• So gelten im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften 

des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.  

➔ Hierzu wird auf die Ausführungen im nachfolgenden Kapitel „3.2 Umweltprüfung“ 

hingewiesen. 

 

• Darüber hinaus kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungs-

plans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder 

ergänzt ist. Dabei darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 

nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung 

anzupassen. 

➔ Hierzu wird auf die Ausführungen im Kapitel „4.3 Flächennutzungsplan“ verwiesen. 

 

• Im beschleunigten Verfahren soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Siche-

rung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-

raum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemes-

sener Weise Rechnung getragen werden.  

➔ Durch die Bebauungsplanänderung werden der Plan an die bereits realisierte Er-

schließung angepasst sowie Festsetzungen vereinfacht. Durch die Vereinfachung 

der Festsetzungen berücksichtigt die Stadt Hofheim i. UFr. aktuell etablierte Bau-

stile und Nutzungsanforderungen und trägt somit zu einer besseren Nutzbarkeit des 

realisierten und künftig noch zu erschließenden Baulandes im Geltungsbereich des 

vorliegenden Bebauungsplanes bei. Dies trägt insgesamt zu einer besseren Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Wohnraum bei. 

 

• Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans (mit einer Grundfläche < 

20.000 m²) zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der plane-

rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

➔ Demnach sind keine naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Pla-

nung um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt, dessen 

Geltungsbereich bereits zum Teil erschlossen ist. 
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3.2 Umweltprüfung 

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des ver-

einfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Demnach „wird von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-

bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 

1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.“ 

 

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB „ausgeschlossen, wenn 

durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.“ 

„Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-

trächtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter oder 

dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 

beachten sind.“ 

 

Da bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung keine neuen Bau- oder Verkehrsflächen aus-

gewiesen werden, sondern der Plan lediglich an die bereits realisierte Erschließung angepasst 

sowie gestalterische und grünordnerische Festsetzungen angepasst werden, ergeben sich 

keine Hinweise auf Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung unterliegen. Ebenso liegen demnach keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 

vorgenannten Schutzgüter vor. 

 

 

4. Planungsvorgaben 

4.1 Landesentwicklungsplan 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für 

Hofheim i. UFr. sind das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, nicht-amtliche Lesefas-

sung Stand 01.06.2023) sowie der Regionalplan der Planungsregion 3 „Main-Rhön“ (RP, Lese-

fassung Stand 30.01.2024) maßgeblich.  

 

Entsprechend den Darstellungen in der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bay-

ern (Stand: 15.11.2022) liegt Hofheim i. UFr. im allgemeinen ländlichen Raum, der als Raum 

mit besonderem Handlungsbedarf charakterisiert ist.  

 

Das Landesentwicklungsprogramm (nicht-amtliche Lesefassung Stand: 01.06.2023) enthält 

weiterhin, folgende für die vorliegende Planung relevante Vorgaben zur Siedlungsstruktur: 
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• 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels 

und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen 

und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden.  

 

• 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. 

 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Änderung eines rechtskräftig bestehenden 

Bebauungsplanes, welcher im Jahr 2023/24 z.T. bereits erschlossen wurde. Es handelt sich 

somit lediglich um eine Anpassung der Festsetzungen eines bestehenden Bebauungsplanes 

an Abweichungen durch die Erschließung des 1. Bauabschnittes sowie den Anforderungen der 

heute etablierten Baustile. Durch die Vereinfachung und Klarstellung der Festsetzungen sollen 

Unsicherheiten ausgeräumt werden, die ggf. zu ungewollten Abweichungstatbeständen führen 

würden oder sogar ggf. einer Baugenehmigungsfähigkeit entgegenstehen könnten. Damit soll 

die Bebauungsplanänderung insgesamt zu einer besseren Nachfrage und Ausnutzung der Bau-

plätze beitragen. Eine Flächenneuausweisung auf bisher nicht rechtskräftig überplanten Flä-

chen findet somit nicht statt. Demnach wird den übergeordneten Vorgaben der Landesplanung 

zur Siedlungsentwicklung weiterhin Rechnung getragen. 

 

4.2 Regionalplan 

Hofheim i. UFr. befindet sich im Landkreis Haßberge und liegt in der Planungsregion 3 „Main-

Rhön“. Der Regionalplan (Lesefassung Stand 30.01.2024) definiert die Stadt Hofheim i. UFr. 

als Grundzentrum und verortet die Stadt ebenso im allgemeinen ländlichen Raum, der als Raum 

mit besonderem Handlungsbedarf charakterisiert ist. 

 

Wie in Abbildung 6 dargestellt (siehe unten) befindet sich das Plangebiet (roter Punkt) nicht 

innerhalb eines regionalplanerischen Vorbehalts- oder Vorranggebietes. Etwa 200 m südöstlich 

von Rügheim befindet sich ein „Landschaftliches Vorbehaltsgebiet“, dass den Geltungsbereich 

der Bebauungsplanänderung aber nicht berührt. 
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Abb. 6: Auszug aus dem BayernAtlas mit Vorbehalts- oder Vorranggebieten der Regionalplanung, Gel-

tungsbereich rot (Kartengrundlage: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-

wicklung und Energie, Bayerische Vermessungsverwaltung, Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie (2022)). 

 

Der Regionalplan (Lesefassung Stand 30.01.2024) enthält weiterhin, folgende für die vorlie-

gende Planung relevante Vorgaben zur Siedlungsentwicklung: 

 

• Kapitel B II Siedlungswesen, Ziffer 1.5: 

(Z) Im ländlichen Raum sollen Gemeinden mit günstigen Voraussetzungen in ihrer Sied-

lungsentwicklung nachdrücklich gestärkt werden. 

 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Änderung eines rechtskräftig bestehenden 

Bebauungsplanes, welcher im Jahr 2023/24 z.T. bereits erschlossen wurde. Es handelt sich 

somit lediglich um eine Anpassung der Festsetzungen eines bestehenden Bebauungsplanes 

an Abweichungen durch die Erschließung des 1. Bauabschnittes sowie den Anforderungen der 

heute etablierten Baustile. Durch die Vereinfachung und Klarstellung der Festsetzungen sollen 

Unsicherheiten ausgeräumt werden, die ggf. zu ungewollten Abweichungstatbeständen führen 

würden oder sogar ggf. einer Baugenehmigungsfähigkeit entgegenstehen könnten. Damit soll 

die Bebauungsplanänderung insgesamt zu einer besseren Nachfrage und Ausnutzung der Bau-

plätze beitragen. Eine Flächenneuausweisung auf bisher nicht rechtskräftig überplanten Flä-

chen findet somit nicht statt. Demnach wird den übergeordneten Vorgaben der Regionalplanung 

zur Siedlungsentwicklung weiterhin Rechnung getragen. 

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet 

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet 

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet 

Vorranggebiet  

für Bodenschätze 

Vorranggebiet  

für Bodenschätze 

Vorbehaltsgebiet  

für Bodenschätze 

Vorbehaltsgebiet  

für Wasserversorgung 

Plangebiet 
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4.3 Flächennutzungsplan 

 

Abb. 7: Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan, Geltungsbereich schwarz (Kartengrund-

lage: Stadt Hofheim i. UFr.) 

 

Die Stadt Hofheim i. UFr. verfügt im Bereich der Planung über einen genehmigten Flächennut-

zungsplan. Darin ist der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung als „Flä-

che für die Landwirtschaft“ dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt sich somit 

nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan (§ 8 Abs. 2 BauGB). Jedoch kann im be-

schleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von Darstel-

lungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-

zungsplan geändert oder ergänzt ist. Dabei darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des 

Gemeindegebiets jedoch nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist später im 

Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

Da es sich bei der Planung um die Änderung eines rechtskräftigen und z.T. bereits erschlosse-

nen Bebauungsplan handelt, wird die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindege-

biets nicht beeinträchtigt. Demnach ist der Flächennutzungsplan zu einem späteren Zeitpunkt 

im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

4.4 Bestehende Bebauungspläne 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die 1. Änderung eines bestehenden rechts-

kräftigen Bebauungsplanes. Der ursprüngliche Bebauungsplan wurde am 20.11.2000 als Sat-

zung beschlossen und am 29.12.2000 ortüblich bekannt gemacht.  
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Abb. 8: Planteil des Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“ mit Nutzungsschablone, i.d.F. vom 

20.11.2000 (Kartengrundlage: Stadt Hofheim i. UFr.) 

 

 

5. Inhalt der 1. Bebauungsplanänderung und Begründung 

Inhalt der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“ ist einer-

seits die Anpassung der festgesetzten Verkehrsflächen sowie der geplanten Bauparzellen gem. 

der bereits im Jahr 2023/24 erfolgten Erschließung des 1. Bauabschnittes an den tatsächlich 

realisierten Bestand.  

 

Gleichzeitig sollen die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes vereinfacht wer-

den. Hierfür entfallen einerseits Festsetzungen zur baulichen Gestaltung von Dächern und Fas-

saden sowie der Gestaltung von Garagen, Einfriedungen und Terrassenauffüllungen. Die übri-

gen Festsetzungen werden entsprechend auf die etablierten Baustile angepasst neu formuliert.  

 

 



 

101066 
Seite 17 von 38 

5.1 Gültigkeit der Festsetzungen 

Der Planteil, inkl. der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der vorliegenden 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“ ersetzten vollständig den Planteil inkl. der 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des am 29.12.2000 ortsüblich bekanntgemachten 

Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“. 

 

In den nachfolgenden Kapiteln 5.2 bis 5.10 werden zur besseren Nachvollziehbarkeit der vor-

genommenen Änderungen, die neuen Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

mit den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes gegenübergestellt. 

 

5.2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

Als Art der baulichen Nutzung wird „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO fest-

gesetzt. 

 

B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

 

Abb. 9: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

C. Begründung der Änderung: 

Die im ursprünglichen Bebauungsplan vom 20.11.2000 unter der Ziffer 2.1 getroffene Festset-

zung zur Art der baulichen Nutzung wurde inhaltlich unverändert in die 1. Änderung übernom-

men. 

 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf max. 0,4 festgesetzt. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird auf max. 0,8 festgesetzt.  

Die zulässige Anzahl von Vollgeschossen (VG) wird auf max. 2 festgesetzt.  
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B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

 

 

Abb. 10: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

C. Begründung der Änderung: 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gemäß § 

16 Abs. 2 und 3 BauNVO durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) 

sowie der max. zulässigen Zahl der Vollgeschosse definiert. 

Die im ursprünglichen Bebauungsplan vom 20.11.2000 unter der Ziffer 2.2 geführten Festset-

zungen zur GRZ und der GFZ werden unverändert in die 1. Änderung übernommen.  

Die ursprüngliche Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen hat durch eine Beschränkung auf 

genau definierte Geschosse (UG+EG+DG) und einer Wandhöhe von 4,0 m lediglich einen tra-

ditionellen Einfamilienhaustyp zugelassen. Diese Einschränkung wird unter Beachtung der 

heute etablierten Baustile durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben. So wird 
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die Festsetzung dahingehend vereinfacht, dass die Höhendefinition nur noch über die Anzahl 

der Vollgeschosse (max. 2 Vollgeschosse) erfolgt. 

 

5.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

Im Planteil ist eine offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  

Als Hausformen sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO fest-

gesetzt. 

 

B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

 

Abb. 11: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

C. Begründung der Änderung: 

Die im ursprünglichen Bebauungsplan vom 20.11.2000 unter der Ziffer 2.3 geführten Festset-

zungen zur Bauweise (Offene Bauweise, Einzel- und Doppelhäuser) werden unverändert in die 

1. Änderung übernommen. Die Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) 

werden an die im 1. Bauabschnitt erschlossenen Bauparzellen angepasst. Gleichzeitig werden 

die Baugrenzen großzügiger gefasst, um eine bessere Nutzbarkeit der einzelnen Bauparzellen 

zu ermöglichen. 

Die Anzahl der vorgesehenen Bauparzellen ist gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan 

vom 20.11.2000, welche 23 Bauplätze vorgesehen hat, auf 26 angewachsen. Demnach findet 

durch die 1. Änderung ebenfalls eine geringfügige städtebauliche Verdichtung statt. 

 

5.5 Stellplätze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO sowie Art. 47 und 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

Je Baugrundstück sind mindestens zwei Stellplätze zu errichten. 
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B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

 

Abb. 12: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

C. Begründung der Änderung: 

Die im ursprünglichen Bebauungsplan vom 20.11.2000 unter der Ziffer 3.7 geführten Festset-

zung zu Stellplätzen und Garagen wird durch die 1. Änderung vereinfacht. Die Festsetzung von 

mind. 2 Stellplätzen je Baugrundstück bleibt jedoch erhalten. Die Festsetzungen zur Dimensio-

nierung und Gestaltung des Stauraumes vor Garagen entfallen ersatzlos. 

 

5.6 Rückhaltung von Oberflächenwasser 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 20 BauGB) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

Die Einleitung in den Mischwasserkanal ist durch geeignete Maßnahmen auf einen Zufluss von 

maximal qDR = 30 l/s x ha (bezogen auf Au = (AE,b * Ψm,b)+(AE,nb * Ψm,nb) gem. DWA A 117 

12/2013 zu begrenzen. 

 

Hierfür ist auf jeder Bauparzelle ein privates Rückhaltevolumen für das Niederschlagswasser 

einzubauen, die einen gedrosselten Überlauf mit qDr,U = 30 l/s x ha in den Kanal ermöglichen. 

Es sind Zisternen mit einem erforderlichen Speichervolumen Verf,s,u von 135,5 m³/ha (bezogen 

auf die undurchlässige Fläche AU gem. DWA A-117 12/2013, berechnet mit Ψm) einzubauen. 

 

Es ist auch möglich, dieses Rückhaltevolumen mit einer Regenwassernutzung zu kombinieren. 

Zu dem oben aufgeführten erforderlichen Speichervolumen ist das gewünschte Nutzvolumen 

zu addieren. 

 

Die vorgenannte Rückhaltung ist in den Planunterlagen für den Antrag über die Zulassung der 

Grundstücksentwässerungsanlage darzustellen und der Nachweis der Ermittlung des Rückhal-

tevolumens ist mit vorzulegen. Mit der Herstellung der Anlage darf erst nach schriftlicher Zu-

stimmung durch die Stadt Hofheim i.UFr. begonnen werden. Die Anlage der Rückhaltung von 

Oberflächenwasser (Regenrückhaltung, gedrosselter Überlauf etc.) ist von einem Privaten 

Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) abzunehmen und das Abnahmeprotokoll hierzu 

vor Inbetriebnahme der Stadt Hofheim i.UFr. vorzulegen. Die Kosten hierfür hat der Grundstück-

serwerber zu tragen.  
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Alternativ zur Rückhaltung und Einleitung, können nach den anerkannten Regeln der Technik 

und örtlichen Möglichkeiten Versickerungsanlagen errichtet werden.  

 

B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

- 

 

C. Begründung der Änderung: 

Der ursprüngliche Bebauungsplan vom 20.11.2000 hat zu diesem Thema keine Festsetzung 

getroffen. Aufgrund der unter dem nachfolgendem Kap. 5.8 dieser Begründung geschilderten 

Situation des Mischwasserkanals in Rügheim, wurde im Rahmen der 1. Änderung eine Fest-

setzung zur Entlastung der Mischwasserkanalisation aufgenommen. Hierzu wurde im Rahmen 

der Erschließungsplanung des 1. Bauabschnittes für alle Bauparzellen des 1. BA aber auch für 

die übrigen Bauparzellen ein Rückhaltevolumen und eine notwendige Drossel in den Misch-

wasserkanal definiert. 

Eine zusätzliche Nutzung der Rückhaltung zur Gartenbewässerung oder Brauchwassernutzung 

ist nicht vorgeschrieben und obliegt den einzelnen Bauherren. Im Falle einer Nutzung, ist das 

gewünschte Nutzvolumen aber zu dem festgesetzten erforderlichen Speichervolumen zu ad-

dieren. 

 

5.7 Verkehrs- und Erschließungsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11) 

Das geplante und z.T. bereits erschlossene Baugebiet grenzt im nördlichen Bereich an die be-

stehende Pfalzgasse an. Der Anschluss an die Pfalzgasse sowie die Herstellung des nördlichen 

Erschließungsabschnitts ist bereits im Jahr 2023 erfolgt. Der südliche sowie der westliche Er-

schließungsabschnitt wurden noch nicht hergestellt. 

Die durch das Baugebiet führende Haupterschließungsstraße weist eine Breite von 9,0 m vor 

und untergliedert sich in eine 5,0 m breite Fahrbahn, einen 2,5 m breiten Parkstreifen und einen 

1,5 m Gehweg. Von dieser Haupterschließungsachse abzweigend führen mehrere, ohne Park-

streifen und z.T. ohne Gehweg gestaltete Abzweigungen, an deren Ende sich jeweils Wende-

anlagen oder einzelne Grundstückszufahrten befinden. Zusätzlich wurde zwischen den Bau-

grundstücken 3 und 6 ein Fußweg erschlossen, der das Baugebiet an den östlich angrenzenden 

Wirtschaftsweg anbindet. 

 

Gegenüber der Urfassung des Bebauungsplanes „Am Mechenrieder Weg“ vom 20.11.2000 be-

hält die 1. Änderung die grundlegende verkehrliche Erschließungskonzeption bei. Aus verkehr-

licher Sicht erfolgen durch die 1. Änderung lediglich zwei kleinere Anpassungen. Zwischen den 

beiden Baugrundstücken 6 und 7 wurde ein 4,0 m schmaler Erschließungsstich eingetragen, 

welcher im Rahmen der Erschließung des 1. Bauabschnittes zur Anbindung des Baugrundstü-

ckes 8 hergerichtet wurde. Weiter wurde die Verkehrsfläche nördlich der Baugrundstücke 1 und 
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2 im Rahmen der 1. Änderung breiter festgesetzt, da der Wirtschaftsweg im Rahmen der erfolg-

ten Erschließung geringfügig südlicher realisiert wurde.  

 

     

Abb. 13: links: Straßenverlauf im Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ i.d.F. vom 20.11.2000 

 rechts: Straßenverlauf der 1. Änderung Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“  

 

5.8 Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen // Flächen für Versorgungsanla-

gen und Abwasserbeseitigung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 und 14 BauGB) 

Das Wohngebiet ist nach den Erschließungsarbeiten im Jahr 2023 bereits zum Teil erschlossen. 

Im Zuge dessen wurde u.a. ein Mischwasserkanal und eine Trinkwasserleitung, inkl. Hausan-

schlüsse verlegt. Weiter wurde eine Leitung der Bayernwerk Netz GmbH verlegt sowie eine 

neue Trafo-Station errichtet.  

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie daran angrenzend befinden sich Leitungen ver-

schiedener Betreiber, u.a. Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation. Der zum Zeit-

punkt der Planaufstellung bekannte Leitungsbestand wurde nachrichtlich in den Planteil aufge-

nommen. Hierbei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genauen Lage.  

Der genaue Leitungsverlauf und die daraus resultierenden Hinweise und Anforderungen, sind 

im Rahmen weiterführender Planungen frühzeitig vor Beginn der Arbeiten durch die jeweiligen 

Bauherren bei den jeweiligen Netzbetreibern einzuholen. 
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Entwässerung (Kanalisation) 

Als Vorfluter für den Ort Rügheim dient die Nassach, die bei Haßfurt in den Main entwässert. 

Das Oberflächenwasser des Wohngebietes wird allerdings nicht der Nassach zugeführt, son-

dern in den Mischwasserkanal gedrosselt ein- und abgeleitet.  

 

Da im ursprünglichen Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ kein Standort für eine zentrale 

Regenrückhaltung vorgesehen war, wurde im Zuge der Erschließung des 1. Bauabschnittes die 

Herrichtung eines Trennsystems verworfen. Aufgrund der hohen Auslastung des bestehenden 

Mischwasserkanals in Rügheim wurde aber ein „modifiziertes Mischsystem“ geplant, in dem die 

privaten Grundstücke nur gedrosselt in den Mischwasserkanal einleiten dürfen, und auch ein 

Teil der Straßenflächen über Baumrigolen gedrosselt abgeleitet wird. Für die Herrichtung der 

notwendigen Rückhaltung durch die einzelnen privaten Bauherren wurde eine Festsetzung im 

Bebauungsplan aufgenommen (siehe Kap. 5.6 dieser Begründung)  

 

Im 1. Bauabschnitt wurde bereits die Mischkanalisation inkl. der in diesem Erschließungsab-

schnitt vorgesehenen Hausanschlüsse hergestellt. Die übrige Kanalisation ist in einem zukünf-

tigen Erschließungsabschnitt herzustellen. 

 

Trinkwasserversorgung / Löschwasser 

Das öffentliche Trinkwassernetz des Stadtteiles Rügheim wird über die Stadt Hofheim i. UFr. 

versorgt. Versorgungswirksam und druckgebend ist der Hochbehälter Lendershausen 350 m³, 

315 m NHN). Der geplante Anschluss des Baugebietes erfolgt an das Trinkwasserleitungsnetz 

in der Pfalzgasse. Im 1. Bauabschnitt wurde bereits eine Trinkwasserleitung inkl. der in diesem 

Erschließungsabschnitt vorgesehenen Hausanschlüsse hergestellt. Das übrige Trinkwasserlei-

tungsnetz ist in einem zukünftigen Erschließungsabschnitt herzustellen. Zudem wurden im 1. 

Bauabschnitt vier Unterflurhydranten vorgesehen. 

 

Telekomunikation (Telekommunikationsnetz) 

In der Pfalzgasse verläuft gem. Planauskunft eine Telekommunikationsleitung der Telekom. 

Im Rahmen der erfolgten Erschließung zum 1. Bauabschnitt wurde bereits eine Telekommuni-

kationsleitung inkl. der in diesem Erschließungsabschnitt vorgesehenen Hausanschlüsse her-

gestellt. Das übrige Telekommunikationsnetz ist in einem zukünftigen Erschließungsabschnitt 

herzustellen. 

 

Stromversorgung (Stromnetz) 

Bestehende Stromleitungen der Bayernwerk Netz GmbH verlaufen entlang der das Plangebiet 

westlich, nördlich und östlich einrahmenden Flurwege. Im Zuge der bereits erfolgten Herstellung 

des 1. Bauabschnittes wurde eine Trafo-Station neu errichtet. Deren Standort wurde im Planteil 

der 1. Bebauungsplanänderung als „Fläche für Versorgungsanlagen“ festgesetzt. Weitere 

Stromleitungen, die bereits im 1. Bauabschnitt hergestellt wurden, waren zum Zeitpunkt der 
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Aufstellung der 1. Änderung noch nicht in der Planauskunft vorhanden. Dementsprechend 

wurde dieser Leitungsbestand nicht im Planteil dargestellt. Das übrige, über den 1. Bauabschnitt 

hinausgehende Telekommunikationsnetz ist in einem zukünftigen Erschließungsabschnitt her-

zustellen. 

 

5.9 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB) 

A. Textliche Festsetzung – 1. Änderung Bebauungsplan: 

A1. Nicht überbaute und nicht versiegelte Grundstücksflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen innerhalb der als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) 

festgesetzten Flächen sind, falls nicht für die Herrichtung von z.B. Zufahrten, Zuwegungen, Ter-

rassen und notwendigen Nebenanlagen notwendig, zu begrünen, gärtnerisch anzulegen, mit 

Stauden, Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzen und zu unterhalten. Bei der Auswahl von 

Gehölzen sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden. Nicht heimische Nadelgehölze 

(z.B. Thujen, Scheinzypressen etc.) sowie invasive bzw. ausbreitungsstarke Arten (z.B. Kirsch-

lorbeer, Sommerflieder, Blauglockenbaum) sind nicht zulässig. 

Kunstrasen und großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur 

Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind 

nicht zulässig. 

 

A2. öffentliches und privates Flächenpflanzgebote 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen ist auf gesamter Länge eine 3-reihige Eingrünungshecke mit ei-

ner Entwicklungsbreite von 5 m anzulegen. Es sind standortgerechte, heimische Sträucher ge-

bietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 5.1) gem. Artenliste 1 (IV TEXTLICHE FESTSET-

ZUNGEN, Ziffer 2.5) mit einem Reihenabstand von 1,0 m und einem Pflanzabstand von 1,5 m 

gem. des nachfolgenden Pflanzschemas zu pflanzen.  

Sämtliche Pflanzungen sind vom Eigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstö-

rungen zu schützen. Bei Ausfällen gilt: Ausfälle von mehr als 10 % sind innerhalb eines Jahres 

zu ersetzen. 
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A3. Öffentliche Grünfläche, Parkanlage 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Die im Planteil als öffentliche Grünfläche zeichnerisch festgesetzte Fläche ist zur Auflockerung 

der Bebauung als Parkanlage anzulegen. Die Fläche ist zu begrünen, gärtnerisch anzulegen, 

mit Stauden, Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzen und zu unterhalten.  

Bei der Auswahl von Gehölzen sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden. Nicht heimi-

sche Nadelgehölze (z.B. Thujen, Scheinzypressen etc.) sowie invasive bzw. ausbreitungsstarke 

Arten (z.B. Kirschlorbeer, Sommerflieder, Blauglockenbaum) sind nicht zulässig. Innerhalb der 

Fläche sind mindestens 20 mittel- bis großkronige, heimische Laubbäume gem. Artenliste 3 (IV 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziffer 2.5) zu pflanzen. Alternativ können je festgesetztem 

mittel- bis großkronigem, heimischem Laubbaum zwei hochstämmige Obstgehölze gepflanzt 

werden. Eine Auswahl alter Obstsorten findet sich unter V Hinweise, Ziffer 3.0.  
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Die Anlage von untergeordneten Wegen, Nebenanlagen und Möblierung (z.B. Sitzgelegenhei-

ten und Spielanlagen) ist zulässig. Befestigungen sind ausschließlich wasserdurchlässig aus-

zubauen.  

Kunstrasen und großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur 

Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind 

nicht zulässig. 

 

A4. Pflanzgebot Straßenbäume 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Die im Planteil zum Anpflanzen zeichnerisch festgesetzten Straßenbäume sind im Zuge der 

Herstellung der geplanten Straße anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei 

Verlust in der auf den Verlust folgenden Pflanzperiode am festgesetzten Standort zu ersetzen. 

Von den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten kann geringfügig abgewichen werden. Es 

sind ausschließlich Arten der Artenliste 2 (IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziffer 2.5) in der 

angegebenen Pflanzmindestgröße zu pflanzen.  

 

A5. Artenlisten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

In den nachfolgenden Artenlisten sind standortgerechte und vorwiegend heimische Gehölzarten 

aufgeführt.  

 

Artenliste 1: standortgerechte, heimische Sträucher gebietseigener Herkunft für freiwachsende 

Hecken (Vorkommensgebiet 5. 1 - Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und 

Mittelfränkisches Becken) 

Pflanzmindestgröße:  versetzter Strauch, 2xv, h 60-100   

Carpinus betulus  Hainbuche 

Cornus sanguinea   Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana   Hasel 

Crataegus laevigata   Zweigriffeliger Weißdorn  

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen  

Ligustrum vulgare   Liguster  

Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe  

Rosa canina   Hunds-Rose  

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus   Gewöhnl. Schneeball 
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Artenliste 2: standortgerechte, klein- bis mittelkronige Straßenbäume (klimaresiliente Laub-

bäume) 

Pflanzmindestgröße:  Hochstamm, 3xv, StU 18-20  

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Acer campestre 'Elsrijk'  Feld-Ahorn 'Elsrijk' 

Acer opalus  Italienischer Ahorn 

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Schnee-Felsenbirne 

Corylus colurna  Baum-Hasel 

Fraxinus ornus  Blumenesche 

Malus tschonoskii  Woll-Apfel 

Prunus padus 'Schloss Tiefurt'  Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' 

Prunus x schmittii  Zierkirsche 

Sorbus aria 'Magnifica'  Mehlbeere 

Sorbus latifolia 'Henk Vink'  Breitblättrige Mehlbeere 

Tilia americana 'Redmond'  Amerikanische Linde 

Ulmus 'Rebona'  Ulme 'Rebona' 

 

Artenliste 3: mittel- bis großkronige, heimische Laubbäume 

Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, StU 14-16 cm 

Acer platanoides  Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

Betula pendula   Sand-Birke 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Prunus avium   Vogelkirsche 

Quercus petraea  Trauben-Eiche 

Sorbus torminalis   Elsbeere  

Tilia cordata   Winter-Linde  

 

A6. Vollzugsfristen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen sind spätestens in der nach Baufertigstellung folgenden 

Pflanzperiode herzustellen. 
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B. Festsetzung im ursprünglichen Bebauungsplan i.d.F. vom 20.11.2000:  

 

Abb. 14: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

C. Begründung der Änderung: 

Die Grundzüge der grünordnerischen Gestaltung des ursprünglichen Bebauungsplanes vom 

20.11.2000 wurden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes beibehalten. Dies betrifft die Orts-

randeingrünung, die Straßenbäume sowie die geplante öffentliche Grünfläche. Die einzelnen 

Festsetzungen wurden jedoch inhaltlich angepasst und qualifiziert. Die Breite der festgesetzten 

Ortsrandeingrünung wurde im Zuge dessen ebenfalls von 3,0 auf 5,0 m vergrößert.     

 

5.10 Entfallende Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes i.d.F. vom 

20.11.2000 

Zusätzlich zu den in Kapitel 5.2 bis 5.9 dieser Begründung geänderten Festsetzungen, entfallen 

die nachfolgenden Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes i.d.F. vom 20.11.2000 

ersatzlos: 
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1. Festsetzungen zur Gestaltung von Terrassenanfüllungen, Böschungen und Einfriedungen 

 

Abb. 15: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

Die im aufgezeigten Ausschnitt des ursprünglichen Bebauungsplanes i.d.F. vom 20.11.2000 

formulierten Festsetzungen zur Gestaltung von Terrassen und Einfriedungen entfallen ersatz-

los. Die Festsetzungen zur Gestaltung von Terrassenanfüllungen und Böschungen sind nicht 

ausreichend eindeutig formuliert. Eine detaillierte Festsetzung zur Gestaltung dieser Anfüllun-

gen und Böschungen liegt nicht im gegenwärtigen Planungswillen der Stadt Hofheim i. UFr.   

Die Festsetzung zur Hinterpflanzung von Einfriedungen ist z.T. ebenfalls nicht ausreichend ein-

deutig formuliert. Gleichzeitig wurden die grünordnerischen Festsetzungen im Zuge der vorlie-

genden 1. Änderung des Bebauungsplanes überarbeitet und angepasst (siehe Kapitel 5.9 die-

ser Begründung).   

 

2. Festsetzungen zur Gestaltung von Gebäuden, Garagen, Fassaden und Dächern: 
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Abb. 16: Bebauungsplan „Am Mechenrieder Weg“ – Auszug Festsetzungen, i.d.F. vom 20.11.2000 

 

Die in den aufgezeigten Ausschnitten des ursprünglichen Bebauungsplanes i.d.F. vom 

20.11.2000 formulierten Festsetzungen zur Gestaltung von Gebäuden, Garagen, Fassaden und 

Dächern grenzen die Bebaubarkeit der Baugrundstücke auf einen bestimmten Haustyp ein. 

Dies steht im Widerspruch zum gegenwärtigen Planungswillen der Stadt Hofheim i. UFr.  

 

5.11 Hinweise 

5.11.1 Bodendenkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes befinden sich keine bekannten 

Bodendenkmäler. Zur Sicherung von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf 

folgendes hinzuweisen:  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 

Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-

zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 



 

101066 
Seite 31 von 38 

Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund ge-

führt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unter-

nehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 

von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

Zusätzlich wird auf die Ausführungen unter Kapitel 2.2 der Begründung zur Bebauungsplanän-

derung verwiesen. 

 

5.11.2 Landwirtschaftliche Emissionen 

Auf die von umgebenden landwirtschaftlichen Hofstellen und landwirtschaftlich bewirtschafteten 

Flächen einwirkenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch), ausgelöst durch betriebsübliche 

landwirtschaftliche Nutzungen (zu allen Tages - und Nachtzeiten) wird hingewiesen. Diese sind 

ortsüblich, zumutbar und zu dulden, sofern sie nicht über das gemäß den einschlägigen öffent-

lichen Regelungen (z. B. BImSchG) zulässige und zugrunde gelegten Maß hinausgehen. 

 

Zusätzlich wird auf die Ausführungen unter Kapitel 6.4 der Begründung zur Bebauungsplanän-

derung verwiesen. 

 

5.11.3 Auswahlliste Obstgehölze 

Pflanzmindestgröße:  Hochstamm, 3xv, StU 10/12  

Apfel in Sorten: „Brettacher“, „Engelberger“, „Erbachshöfer“, „Goldparmäne“, „Hauxa-

pfel“, „Jakob Lebel“, „Landsberger Renette“, „Maunzenapfel“  

Birne in Sorten: „Großer Katzenkopf“, „Gellerts Butterbirne“, „Gelbmostler“, „Weilersche 

Mostbirne“  

Kirsche in Sorten:  „Große Schwarze Knorpelkirsche“, „Büttners Rote Knorpelkirsche“, 

„Haumüllers Mitteldicke“  

Pflaume in Sorten:  „Bühler Frühzwetschge“, „Fränkische Hauszwetschge“, „Wangenheims 

Frühzwetschge“, „Graf Althans Reneklode“, „Große Grüne Reneklode“, 

„Mirabelle von Nancy“ 

 

5.11.4 Grenzabstände 

Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers sowie die Grenz-

abstände entsprechend des aktuellen Nachbarrechts gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) i.V.m. dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) zu berück-

sichtigen.  

 



 

101066 
Seite 32 von 38 

5.11.5 Wassersensibler Bereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Norden zum Teil innerhalb des sogenann-

ten „Wassersensiblen Bereichs“. Wassersensible Bereich sind Gebiete die durch den Einfluss 

von Wasser geprägt werden. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, 

in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier 

beeinträchtigt werden durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Was-

serabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unter-

schied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsge-

bieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmun-

gen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes 

Hochwasserereignis abdecken. Aus der Kartierung der wassersensiblen Bereiche kann maß-

stabsbedingt die Betroffenheit einzelner Grundstücke nicht abgelesen werden.  

 

Erläuternd wird auf den Auszug aus dem UmweltAtlas (Hinweiskarte Oberflächenabfluss und 

Sturzflut) unter Kapitel 2.4 der Begründung zur Bebauungsplanänderung verwiesen. 

 

5.11.6 Hinweis auf bestehende Leitungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie daran angrenzend befinden sich Leitungen ver-

schiedener Betreiber, u.a. Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation. Der zum Zeit-

punkt der Planaufstellung bekannte Leitungsbestand wurde nachrichtlich in den Planteil aufge-

nommen. Hierbei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genauen Lage. 

Der genaue Leitungsverlauf und die daraus resultierenden Hinweise und Anforderungen, sind 

im Rahmen weiterführender Planungen frühzeitig vor Beginn der Arbeiten durch die jeweiligen 

Bauherren bei den jeweiligen Netzbetreibern einzuholen.  

 

Zusätzlich wird auf die Ausführungen unter Kapitel 2.7 und Kapitel 5.8 der Begründung zur Be-

bauungsplanänderung verwiesen. 

 

5.11.7 Solaranlagen 

Auf Art. 44a Abs. 4 BayBO zur Errichtung von Solaranlagen auf Dächern von Wohngebäuden 

wird hingewiesen. 

 

5.11.8 Einsehbarkeit von Normen und Richtlinien 

Die wesentlichen Normen und Richtlinien, auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, 

können bei Bedarf gemeinsam mit dem Bebauungsplan im Bauamt der Verwaltungsgemein-

schaft Hofheim i. UFr. eingesehen werden (u.a. DWA A 117 12/2013). 

 

5.11.9 Einhaltung artenschutzrechtlicher Bestimmungen, Bauzeitbeschränkung 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.  
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Insbesondere sind zur Vermeidung von Störungen bodenbrütender Vogelarten Baufeldräumun-

gen und Baumaßnahmen ausschließlich zwischen 01.10. und 28.02., außerhalb der Nest-bau-

, Lege-, Bebrütungs- und Aufzuchtzeit, durchzuführen. Lässt sich ein Baubeginn nur inner-halb 

der Vogelbrutzeit realisieren, sind die Ackerflächen ab Anfang März bis zum Baubeginn als 

Schwarzbrachen zu halten. Hierzu ist ein regelmäßiges Pflügen der Flächen im 4-Wochen-

Rhythmus notwendig. Hiermit soll das Einnisten von Bodenbrütern verhindert werden. 

 

 

6. Wesentliche Abwägungsgesichtspunkte 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sowie § 1a Abs. 2 und 5 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebau-

ungsplänen insbesondere die folgenden Belange in der Abwägung zu berücksichtigen: 

 

6.1 Umweltprüfung § 2 Abs. 4 BauGB 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Kapitel „3.2 Umweltprüfung“ verwiesen. 

 

6.2 Umweltschutz 

Entsprechend § 1a Abs. 2 BauGB soll sparsam und schonend mit Grund- und Boden umge-

gangen werden.  

Dies wird dahingehend berücksichtigt, indem es sich bei der vorliegenden Planung nicht um die 

Neuausweisung eines Baugebietes, sondern um die Änderung eines bestehenden und zum Teil 

bereits erschlossenen Bebauungsplanes handelt. Durch die Bebauungsplanänderung wird der 

Plan an die bereits realisierte Erschließung angepasst sowie Festsetzungen vereinfacht.  

Gleichzeitig werden die Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung des Baugebietes konkreti-

siert und qualifiziert. 

 

6.3 Klimaschutz 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) soll sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Kli-

mawandel dienen, Rechnung getragen werden.  

 

Die bereits im ursprünglichen Plan vorhandene Festsetzung zur Herstellung einer das Bauge-

biet zur offenen Landschaft hin eingrünenden Landschaftshecke, wurde im Zuge der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes beibehalten und gleichzeitig von 3,0 m auf 5,0 m verbreitert. Auch 

die übrigen grünordnerischen Festsetzungen wurden konkretisiert und überarbeitet. Eine Ein- 

und Durchgrünung des Baugebietes wirkt sich positiv auf das örtliche Mikroklima und den örtli-

chen Wasserhaushalt aus und bietet gleichzeitig Lebensraum für Tiere. Somit trägt die Ein- und 

Durchgrünung des Wohnbaugebietes den Belangen der Anpassung an den Klimawandel Rech-

nung.  

Gleichzeitig ermöglicht das im Rahmen der Erschließungsplanung bereits für den 1. Bauab-

schnitt angefangene und für die übrigen Bauabschnitte weiter zu führende „modifizierte 
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Mischsystem“ der Kanalisation eine gedrosselte Ableitung von Niederschlagswasser und bietet 

den Bauherren darüber hinaus die Option anfallendes Niederschlagswasser einer Nutzung auf 

dem eigenen Grundstück zuzuführen. Während sich das „modifizierte Mischsystem“ vor allem 

positiv auf die Entlastung der örtlichen Kanalisation, auch bei Starkregenereignissen auswirkt, 

bietet eine private Speichernutzung des Regenwassers die Möglichkeit einer nachhaltigen Re-

genwassernutzung vor Ort. Auch Festsetzungen zur Reduzierung der Versiegelten Flächen wir-

ken sich positiv auf den örtlichen Wasserhaushalt und Versickerung vor Ort bei. Diese Punkte 

haben einen positiven Einfluss auf den örtlichen Wasserhaushalt und tragen damit ebenfalls 

den Belangen der Anpassung an den Klimawandel Rechnung.  

Maßnahmen zur zentralen und nachhaltigen Energie-/Wärmeversorgung sowie Festsetzungen 

für eine energetisch optimierte Bebauung wurden nicht eigenständig festgesetzt. Seitens der 

Stadt Hofheim i. UFr. wird hierfür auf den aktuell üblichen Stand der Technik im Rahmen von 

Neubauvorhaben hingewiesen (Wärmepumpen, Photovoltaik, Dämmung, etc.). Dieser sowie 

übergeordnete gesetzliche Regelungen, als auch staatliche Förderungen tragen dazu bei, dass 

Bauherren ohne zusätzlichen Zwang durch die Stadt Hofheim i. UFr. freiwillig Maßnahmen für 

eine energetisch optimierte Bebauung berücksichtigen und somit einen Beitrag zum Klima-

schutz leisten.  

 

6.4 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 

25.07.2014 ist in der Bauleitplanung bzgl. des Lärmschutzes die Planungsleitlinie der „Siche-

rung einer menschenwürdigen Umwelt“ (§ 1 Abs. 5 Satz 2) zu beachten. Diese erfordert eine 

an der Lärmvorsorge orientierte Bauleitplanung, deren Ziel es ist, Lärmbelastungen so weit 

möglich zu vermeiden und planerische Instrumentarien zur Bewältigung prognostizierter Lärm-

schutzkonflikte einzusetzen. Daraus leitet sich gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB unmittelbar der 

Planungsgrundsatz der „Gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ ab. So sind im Rahmen der 

Lärmvorsorge gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 

Den Lärmschutz berücksichtigt dabei auch der Planungsgrundsatz „Belange des Umweltschut-

zes“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 7) und damit sämtliche Aspekte, denen sich der Mensch innerhalb des 

Plangebiets und seines Wirkungsbereichs ausgesetzt sieht und wie sich diese Emissionen ver-

meiden lassen. 

Neben dem Lärmschutz sind im Rahmen der Bauleitplanung ebenfalls etwaige Konflikte bzgl. 

weiterer Emissionen (z.B. Staub und Geruch) zu berücksichtigen.   

 

Bereits in der Begründung zum ursprünglichen Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 wurde da-

rauf hingewiesen, dass das geplante Wohnbaugebiet im nördlichen Bereich an das bestehende 

Dorfgebiet von Rügheim mit tierhaltenden Betrieben angrenzt. Es wurde aber herausgestellt, 

dass keine störenden landwirtschaftliche Immissionen erwartet werden. 
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Dennoch wird im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes vorsorglich auf die von um-

gebenden landwirtschaftlichen Hofstellen und landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen ein-

wirkenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch), ausgelöst durch betriebsübliche landwirtschaft-

liche Nutzungen (zu allen Tages - und Nachtzeiten) hingewiesen. Diese sind ortsüblich, zumut-

bar und zu dulden, sofern sie nicht über das gemäß den einschlägigen öffentlichen Regelungen 

(z. B. BImSchG) zulässige und zugrunde gelegten Maß hinausgehen. 

 

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um die Änderung eines rechtskräftigen 

Bebauungsplanes. Die Grundzüge der inneren Erschließung sowie der Nutzung als Wohnbau-

gebiet und der Aufteilung der Bauparzellen werden dabei nicht verändert, sondern lediglich in 

Teilen angepasst sowie baugestalterische und grünordnerische Festsetzungen konkretisiert 

und qualifiziert. Dementsprechend werden seitens der Stadt Hofheim i. UFr. keine weiteren im-

missionsschutzfachlichen Konflikte erwartet.  

 

6.5 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB sollen bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Wohnbedürfnisse 

der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und 

Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, sowie die Eigentumsbildung weiter Kreise der 

Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwick-

lung berücksichtigt werden.  

 

Durch die Bebauungsplanänderung werden u.a. Festsetzungen für ein bereits bestehendes 

Wohnbaugebiet vereinfacht, welches bereits in Teilen erschlossen ist. Somit trägt die Stadt Hof-

heim i. UFr. dazu bei, Bauland an die etablierten Baustile und Nutzungsanforderungen anzu-

passen. Dadurch sind die Baugrundstücke besser und vor allem vielfältiger nutzbar. Dies er-

möglicht einem größeren Bevölkerungsquerschnitt die Eigentumsbildung, was zu einer besse-

ren Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum beiträgt.  

 

6.6 Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Änderung eines Bebauungsplanes für ein 

zum Teil bereits erschlossenes Wohnbaugebiet. Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevöl-

kerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) sowie Belange des Bildungswesens und Belange von Sport, 

Freizeit und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) werden über die bestehenden Angebote im Ort 

selbst sowie im nördlich gelegenen Hauptort Hofheim i. UFr. bereitgestellt.  

 

6.7 Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhande-

ner Ortsteile 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Änderung eines rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes für ein zum Teil bereits erschlossenes kleines Wohnbaugebiet. Es findet keine zu-

sätzliche Neuausweisung von Bauflächen statt. Es findet lediglich eine Anpassung an die 
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bereits erfolgte Erschließung des 1. Bauabschnittes sowie eine Vereinfachung der gestalteri-

schen Festsetzungen statt. Somit trägt die Stadt Hofheim i. UFr. zur besseren Nutzbarkeit von 

bereits erschlossenen Baugrundstücken bei. 

  

6.8 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die er-

haltenswerte Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer 

oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschafts-

bildes 

Denkmalschutzrechtliche Belange (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) werden durch die vorliegende Pla-

nung nicht berührt. Es befinden sich keine Baudenkmäler im Geltungsbereich bzw. dessen un-

mittelbarer Umgebung. Bodendenkmäler sind nicht bekannt. Ein Hinweis zur Sicherung von 

obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern, die im Rahmen von Bauarbeiten entdeckt 

werden könnten, wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Im Kapitel 2.2 wurde auf das 

etwa 75 m entfernte Bodendenkmal D-6-5829-0005 (Siedlung der Linearbandkeramik) hinge-

wiesen. Aufgrund der Entfernung werden aber keine Beeinträchtigung durch die 1. Bebauungs-

planänderung erwartet.  

 

6.9 Belange der Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Belange von Kirchen und Religionsgemeinschaften (§ 1 Abs. 6 Nr. 6 BauGB) sind von der vor-

liegenden Planung nicht betroffen. 

 

6.10 Belange der Wirtschaft 

Belange der Wirtschaft (Verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung, Erhaltung und Entwick-

lung zentraler Versorgungsbereiche) nach § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB sind von der vorliegenden 

Planung nicht betroffen. 

 

6.11 Belange der Land- und Forstwirtschaft 

Belange der Land- und Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr.8b BauGB) sind von der vorliegenden 

Planung nicht betroffen. 

 

6.12 Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Belange die die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c 

BauGB) betreffen sind von der vorliegenden Planung nicht betroffen. 

 

6.13 Belange des Post- und Telekommunikationswesen 

Das Plangebiet ist bereits zum Teil erschlossen. Der westliche sowie der südliche Erschlie-

ßungsbereich können künftig noch erschlossen werden. Die Belange des Postwesens (Zustel-

lung von Sendungen) und des Telekommunikationswesens sind damit ausreichend berücksich-

tigt.  
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6.14 Versorgung mit Energie und Wasser, einschließlich Versorgungssicherheit 

Das Plangebiet ist bereits zum Teil erschlossen. Der westliche sowie der südliche Erschlie-

ßungsbereich können künftig noch erschlossen werden. Die Belange der Versorgung mit Ener-

gie und Wasser sind damit ausreichend berücksichtigt. 

 

6.15 Sicherung von Rohstoffvorkommen 

Im Regionalplan sind für das Plangebiet weder Vorbehalts- noch Vorranggebiete zum Rohstoff-

abbau verzeichnet. 

 

6.16 Belange des Personen- und Güterverkehrs, Mobilität der Bevölkerung 

Belange des Personenverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

sind berücksichtigt, da das Wohnbaugebiet im bereits erschlossenen Teilbereich an alle vor-

handenen Verkehrsinfrastrukturen angeschlossen ist. Der westliche sowie der südliche Er-

schließungsbereich können künftig noch verkehrlich erschlossen werden. Die Belange des Gü-

terverkehrs haben aufgrund der geplanten Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet“ eine unter-

geordnete Rolle. 

 

6.17 Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes, zivile Anschlussnutzung von 

Militärliegenschaften 

Belange der Verteidigung oder des Zivilschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB) liegen nach aktu-

ellem Kenntnisstand nicht vor. 

 

6.18 Ergebnisse städtebauliche Entwicklungskonzepte 

Weitere städtebauliche Entwicklungskonzepte für den Bereich des Wohnbaugebietes liegen 

nicht vor. 

 

6.19 Belange des Hochwasserschutzes 

Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) sind nicht unmittelbar von der 

vorliegenden Planung betroffen, da sich der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungs-

planänderung nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet befindet. Lediglich ein 

kleiner Teilbereich liegt im Norden innerhalb des sogenannten „Wassersensiblen Bereichs“. 

Hinweise hierzu wurden unter Kapitel 2.4 dieser Begründung aufgeführt. Daraus ergeben sich 

aber keine unmittelbaren Festsetzungen für die Bauleitplanung.  

 

6.20 Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und deren Unterbringung 

Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und deren Unterbringung (§ 1 Abs. 6 Nr. 13 

BauGB) sind von der vorliegenden Planung nicht betroffen. 
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7. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst eine Fläche von rd. 2,4 ha. Die Flä-

che gliedert sich wie folgt auf: 

 

Geltungsbereich  Fläche in % 

Größe des Geltungsbereichs 23.869 m² 100,00 % 

./. Allgemeines Wohngebiet 17.864 m² 74,8 % 

 davon innerhalb der Baugrenzen 14.314 ² 60,0 % 

 davon mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen 

127 m² 0,5 % 

./. Straßenverkehrsflächen (öffentlich) 3.419 m² 14,3 % 

./. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier 
Fußweg (öffentlich) 

84 m² 0,4 % 

./. Fläche für Versorgungsanlagen (hier Trafo) 21 m² 0,1 % 

./. Grünflächen (öffentlich) 1.314 m² 5,5 % 

./. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

1.167 m² 4,9 % 

 

8. Bodenordnerische Maßnahmen 

Die Grundstücke im Bereich des bereits erschlossenen 1. Bauabschnitts befinden sich vollstän-

dig im Eigentum der Stadt Hofheim i. UFr. 

Die noch nicht erschlossenen Grundstücke Flurnrn. 396, 398 und 399 befinden sich noch im 

Privatbesitz. Lediglich das Grundstück Flurnr. 397 befindet sich bereits im Eigentum der Stadt 

Hofheim i. UFr. Zur künftigen Erschließung dieser Grundstücke ist demnach noch Grunderwerb 

durch die Stadt erforderlich. 
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